
4E";> der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Auss~~husses für wirt,3;haftli.·,he Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 60 M~rz 1968~ be

treffend ein Bundesgesetz ~ mit dem das Landwirts,',haftli:-he Zu~ 

sehußrentenversicherungsgesetz abgeändert wird ('i2o Novelle zum 

Landwirtsc,haftlichen Zuschußrentenversic'herungsgesetz) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates 

sollen für den Bereich der Landwirtschaftli~,hen Zuschußrenten,

versic,herung durch Erhöhung der von den PflL~htmi tgliedern und 

pflichtversicherten Familienangehörigen zu leistenden Jahres

beiträge zusätzliche Mittel erschlossen werden. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat den 

gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates in seiner 

Sitzung vom '19. März 1968 einer Vorberatung unterzogeno 

Es wurde einstimmig beschlossen~ dem Hohen Hause zu empfehlen, 

den Gesetzesbeschluß nicht zu beeinspruchen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß ~ür 

wirtschaftliche Angelegenheiten den Antrag j der Bundesrat wolle 

beschließen: 

Geg~n den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. M~rz 

1968, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Landwirtschaft

liche Zuschußrentenversicherungsgesetz abgeändert wird 

(12. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs

gesetz), wird kein Einspruch erhoben. 

S t ein b ö c k 

Berichterstatter 

Wien, am 19. März 1968 

R ö m e r 
Obmann 
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